
ABWÄGUNGSTABELLE 
03.01.2024 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 
sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung  
vom 26.10.2023 bis 01.12.2023 
(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange  
vom 23.10.2023 bis 01.12.2023 
(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2, § 3 Abs. 2, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  
 

„Ärztehaus Tübinger Straße“,  
Entwurf vom 17.10.2023      
 
der Gemeinde Steinenbronn 
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Leseanleitung: 
 
In dieser Abwägungstabelle sind sämtliche Stellungnahmen enthalten, die während der auf Seite 1 aufgeführten Beteiligungszeiträume 
eingegangen sind. 
 
In der Spalte 1 wird die laufende Nummerierung der Absender der Stellungnahme entsprechend der vorgenannten Liste aufgeführt. 
 
In Spalte 2 dieser Abwägungstabelle befindet sich die Originalstellungnahme der Behörde / des Trägers öffentlicher Belange / der 
Öffentlichkeit. 
 
In Spalte 3 ist ein Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher und privater Belange aufgeführt. Die 
eigentliche Gewichtung der einzelnen Belange und die Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander erfolgt durch den 
Gemeinderat. 
 
In Spalte 4 befindet sich eine Beschlussempfehlung wie aus Sicht der Verwaltung die vorgebrachten Hinweise und Anregungen bei der 
Planung Berücksichtigung finden sollten. 
 
Hierbei wird nachfolgend unterschieden: 
 

 Kenntnisnahme: Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung ergeben sich 
hierdurch nicht. 

 Bereits berücksichtigt: Die aufgeführte Thematik ist bereits in der vorliegenden Planung bzw. den Anlagen zum Bebauungsplan 
berücksichtigt worden und bedarf somit keiner Änderung. 

 Berücksichtigung durch red. Ergänzung/Korrektur: Die vorgebrachten Hinweise / Anregungen werden in der Planung durch eine 
redaktionelle Änderung in der entsprechenden Unterlage berücksichtigt. Hierdurch wird der Anregung nachgekommen, jedoch keine 
neuen Betroffenheiten ausgelöst. Diese redaktionelle Änderung bedingt keine erneute öffentliche Auslegung / Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB.  

 Berücksichtigung außerhalb BP: Die Hinweise / Anregungen sind nicht Aufgabe der Bauleitplanung, können jedoch in einem 
nachgelagerten Planungsschritt bzw. nachgelagerten Verfahren berücksichtigt werden. Eine Änderung an der vorliegenden 
Bauleitplanung ist an dieser Stelle nicht notwendig. 

 Keine Änderung: Die vorgebrachten Belange werden in die Abwägung eingestellt. Der vorliegenden Planung wird in Anbetracht der 
einzelnen konkurrierenden Nutzungen der Vorrang gegeben. 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 
1 Landratsamt Böblingen 28.11.2023 

2a Regierungspräsidium Stuttgart  09.11.2023 

2b Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 4 – Mobilität, Verkehr, Straßen 30.10.2023 

3 Verband Region Stuttgart 20.11.2023 

4 Vermögen und Bau Baden-Württemberg - 

5 Polizeipräsidium Ludwigsburg 26.10.2023 / 07.11.2023 

6 Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen - 

7 Bürgermeisteramt Schönaich - 

8 Stadtverwaltung Waldenbuch 29.11.2023 

8a Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 05.12.2023 

9 Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe 24.10.2023 

10 Flughafen Stuttgart GmbH 23.11.2023 

11 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 01.12.2023 

12 Unitymedia BW GmbH / Vodafone BW GmbH - 

13 Amprion GmbH - 

14 Netze BW GmbH 01.12.2023 

15 Deutsche Telekom Technik AG - 

16 Handwerkskammer Stuttgart 28.11.2023 

17 Industrie- und Handelskammer Böblingen - 

18 Katholisches Pfarrarmt St. Martinus - 

19 Evangelisches Pfarramt - 

 

Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 
V1 LNV Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. - 

V2 NABU Steinenbronn/ Waldenbuch - 
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Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Schreiben vom 
Ö1 Ulrich Tetzel, Tübinger Straße 18, 71144 Steinenbronn 10.10.2023 

Ö2 Anwaltskanzlei Dr. Hilland Dr. Gudd, Humboldtstraße 4, 70178 Stuttgart in Vertretung von Ulricht Tetzel, Tübinger Straße 
18, 71144 Steinenbronn 

29.11.2023 

Ö3 Renate Klauss, Tübinger Straße 20, 71144 Steinenbronn 30.11.2023 
Ö4 Volker Schaich, Waldenbucher Weg 4, 71144 Steinenbronn, volker.schaich@gmx.de 13.11.2023 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Baurecht 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zum Nachweis der 
erforderlichen Stellplatzanzahl wird zur Kenntnis genommen und 
entsprechend im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt. Dies 
ist nicht Aufgabe des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
 
 
 
 
Die nebenstehende Anregung wird berücksichtigt und die örtlichen 
Bauvorschriften entsprechend ergänzt. 
 
Das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung wird in die 
Abwägung eingestellt und wird in der Begründung zum 
Bebauungsplan thematisiert. Der Anregung wird demnach bereits 
Rechnung getragen. 
 
 
 
 
zu Immissionsschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder 
Bedenken aus Sicht der Gewerbeaufsicht / Immissionsschutz 
vorgetragen werden. 
 
 
zu Naturschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Einvernehmen mit dem 
Naturschutzbeauftragten keine grundsätzlichen Bedenken 
bestehen. 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplan-
verfahrens wird keine Habitatpotentialanalyse durchgeführt: 
- beim vorliegenden Plangebiet handelt es sich um eine 
innerörtliche Wiesenflächen, die regelmäßig gemäht wird. Ein 
besonderes Potential im Sinne von Baum- oder Strauchbeständen 
besteht nicht. 
- für den maßgeblichen Bereich besteht bereits Baurecht. Sollte 
sich im Zuge der Realisierung des Vorhabens herausstellen, dass 
relevante Arten vorkommen, können entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden.  

 
 
 
 
 
Ergänzung im 
Textteil 
 
bereits 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
keine Änderung 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
 
 
zu Wasserwirtschaft 
zu Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundlegenden 
Bedenken bestehen. 
 
Die nebenstehende Anregung wird berücksichtigt und der Textteil 
entsprechend ergänzt. 
 
 
zu Altlasten 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
Hierauf wird im Textteil C2 bereits hingewiesen. 
 
zu Bodenschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundlegenden 
Bedenken bestehen. 
 
zu Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten und außerhalb von 
Wasserschutzgebieten liegt. 
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird sowohl 
über die Dachbegrünung als auch die geplante Retentionszisterne 
zurückgehalten und zeitverzögert, gedrosselt abgeleitet. Somit wird 
der Anregung Rechnung getragen. 
 
 
Hierauf wird im Textteil bereits unter C4 hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Ergänzung im 
Textteil 
 
 
 
Kenntnisnahme 
bereits 
berücksichtigt 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
bereits 
berücksichtigt 
 
 
 
 
bereits 
berücksichtigt 



Gemeinde Steinenbronn  Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Vaihinger Straße (West) – 1. Teiländerung“ Seite 8 von 44 

 

Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
 
 
Hierauf wird im Textteil bereits unter C4 hingewiesen. 

 
 
 
bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
2a 

Von: Schäfer, Ulf (RPS) [mailto:Ulf.Schaefer@rps.bwl.de]  
Gesendet: Donnerstag, 9. November 2023 17:21 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: STN BPL "Ärztehaus Tübinger Straße" 
 
Sehr geehrter Herr Amiguet, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden 
ins Intranet eingestellt und damit den von Ihnen benannten 
Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 
 
Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwickelten 
Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des 
Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie bei entwickelten 
Bebauungsplänen keine Gesamtstellungnahme des 
Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen 
nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
Die derzeitige Planung kann aus raumordnerischer Sicht mitgetragen 
werden. 
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer 
Sicht insbesondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG 
hinzuweisen. Danach sind bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, die Ziele der Raumordnung 
zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen 
Bundesraumordnungsplan Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 
2002 und den Regionalplan zu legen.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen 
wir auf die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine 
Gesamtstellungnahme erfolgt, da es sich um einen entwickelten 
Bebauungsplan handelt. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus raumordnerischer Sicht 
die vorliegende Planung mitgetragen wird. 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zum 
Bundesraumordnungsplan Hochwasser werden zur Kenntnis 
genommen.  
Die vorliegende Planung hat keine erheblichen Auswirkungen 
hinsichtlich Starkregenereignisse. Das im Plangebiet anfallende 
Niederschlagswasser wird über die Dachbegrünung und die 
geplante Zisterne zurückgehalten und zeitverzögert, gedrosselt 
abgeleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
2a 

insbesondere Starkregenereignisse betreffend – und die dort genannten 
Grundsätze, die bei der Abwägung zu berücksichtigen sind, hin. 
 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 
gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine 
Fertigung der Planunterlagen in digitalisierter Form an das Postfach 
KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und 
großen Kreisstädte werden gebeten, auch den 
Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 
 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums 
sind: 
 
Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK) 
Frau Jasmin Wagner 
Tel.: 0711-904-12116 
Jasmin.Wagner@rps.bwl.de 
 
Abt. 2 – Referat 24 (Planfeststellungsbehörde) 
Herr Raimund Butscher 
Tel.: 0711/904-12420 
Raimund.Butscher@rps.bwl.de  
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Herr Frank Schied 
Tel.: 0711/904-13200 
Frank.Schied@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14242 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 

Siehe hierzu Bewertungsvorschlag auf vorhergehender Seite. 
 
 
 
Dem Regierungspräsidium Stuttgart wird nach Abschluss des 
Verfahrens eine Mehrfertigung vorgelegt.  
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
2a 

Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ulf Schäfer 
Regierungspräsidium Stuttgart  
Ref.21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz  
Ruppmannstr. 21  
70565 Stuttgart  
Tel.: 0711/904-12139 
Fax: 0711/782851-12139  
Mail: Ulf.Schaefer@rps.bwl.de 
 

 
Ansprechpartner werden zur Kenntnis genommen. 

 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
2b 

Von: Grothe, Karsten (RPS) [mailto:Karsten.Grothe@rps.bwl.de]  
Gesendet: Montag, 30. Oktober 2023 09:39 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Cc: Andrä, Sabine (RPS) <Sabine.Andrae@rps.bwl.de>; Kalbfell, Albrecht (RPS) 
<Albrecht.Kalbfell@rps.bwl.de> 
Betreff: 2023-10-30 STN Abt 4 BB_Steinenbronn_eBPL_Ärztehaus_Tübinger_Straße 
 
Az. RPS42-2511-294/36/1 
Az. 46.2-RPS42-2511-294/36/1  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen - des Regierungspräsidiums 
Stuttgart nimmt zu dem oben genannten Vorhaben Stellung. 
Die luftrechtlichen Belange werden berücksichtigt, siehe Entwurf vom 
17.10.2023 “Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB“ auf 
Seite 7 unter Punkt “C6 Bauschutzbereich / Anlagenschutzbereich 
Flughafen Stuttgart“. 
Unter Einhaltung dieser Vorgaben haben wir nichts Weiteres 
hinzuzufügen. 
 
Für Mitteilungen per E-Mail nutzen Sie bitte unser Funktionspostfach 
(FPS). Vielen Dank. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Karsten Grothe 
Regierungspräsidium Stuttgart  
Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen 
Referat 42 
Industriestraße 5  
70565 Stuttgart  
Telefon: 0711 904 - 14242 
Telefax: 0711 904 - 14090 
Mail FPS:Referat_42_SG_4_Technische_Strassenbauverwaltung@rps.bwl.de  
Mail: Karsten.Grothe@rps.bwl.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die luftrechtlichen Belange 
bereits berücksichtigt sind und darüber hinaus keine weiteren 
Anregungen vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
3 

Von: Borth Ulrike [mailto:borth@region-stuttgart.org]  
Gesendet: Montag, 20. November 2023 09:14 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf "Ärztehaus Tübinger Straße" in 
Steinenbronn 

 
Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Ärztehaus Tübinger 
Straße“ in Steinenbronn; Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB; Ihr 
Schreiben vom 23.10.2023 
  
  
Sehr geehrter Herr Amiguet, 

  
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanentwurf „Ärztehaus 
Tübinger Straße“ in Steinenbronn. 

  
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 

  
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ein Exemplar 
der Planunterlagen, möglichst in digitaler Form (an: planung@region-
stuttgart.org), zu überlassen. 

  
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Borth 
__________________________________ 

  
Ulrike Borth 
Referentin für Regional- und Siedlungsplanung 
  
Arbeitstage: Montag bis Donnerstag 
(Donnerstag Homeoffice) 
  
Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-930 
Fax. 0711 22759-70 
Mail: borth@region-stuttgart.org 
www.region-stuttgart.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine 
regionalplanerischen Ziele entgegenstehen. 
 
Dem Regionalverband wird nach in Kraft treten ein Exemplar in 
digitaler Form überlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
5 

Von: Fuchs, Klaus [mailto:Klaus.Fuchs@polizei.bwl.de] Im Auftrag von 
LUDWIGSBURG.PP.FEST.E.V 
Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2023 08:34 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: WG: TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche 
Bauvorschriften "Ärztehaus Tübinger Straße" 

Sehr geehrter Herr Amiguet,  

aus polizeilicher Sichtliegen keine Einwände vor. Die Örtlichkeit wurde am 
25.10.2023 im Rahmen einer Verkehrsschau besichtigt.  

Die Querung der Tübinger Straße wird zwischen Kirche und neuem 
Ärztehaus durch einen FGÜ erleichtert.  

An der Grundstücksgrenze muss ausreichend Raum für eine Wartefläche 
und Beleuchtung vorhanden sein.  

Allgemein wird darauf hingewiesen, dass an Grundstücksausfahrten keine 
seitlichen Sichtbehinderungen durch Mauern, Zäune, Bepflanzung … 
vorhanden sein sollten.  

Parkplätze sollten so angelegt werden, dass ausreichend Raum beim Ein- 
und Aussteigen vorhanden ist, insbesondere für Personen mit 
Gehbehinderung sind die Wege oftmals zu lang oder durch Hindernisse 
versperrt.  

Das Ein- und Ausfahren sollte nicht durch zu schmale Parkplätze 
eingeschränkt werden. Hierbei sind auch Fahrzeuge zu berücksichtigen, 
die evtl. gegenüber der Einfahrt parken.  

Mit freundlichen Grüßen  

Fuchs, PHK 

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

POLIZEIPRÄSIDIUM LUDWIGSBURG 
Führungs- und Einsatzstab 

Sachbereich Verkehr 

Talstraße 50, 71034 Böblingen 

(: +07031 13-2752 

 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände 
vorgetragen werden. 
 
Die nebenstehenden Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und dem Vorhabenträger zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
5 

Von: Langer, Detlef [mailto:Detlef.Langer@polizei.bwl.de]  
Gesendet: Dienstag, 7. November 2023 07:48 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: 403-004 Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„Ärztehaus Tübinger Straße“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für den im Betreff genannten Bebauungsplan erfolgt im Zuge der 
kriminalpolizeilichen Stellungnahme lediglich der Hinweis auf 
erfahrungsgemäß erfolgte Einbruchsdiebstähle in Arztpraxen hinsichtlich 
hochwertiger medizinischer Gerätschaften. Daher wird auf die 
entsprechende Berücksichtigung von einbruchhemmenden Türen und 
Fensterelementen hingewiesen, welche im Zuge des 
Ausschreibungsverfahrens berücksichtigt werden könnten. 
Für weitere Fragestellungen diesbezüglich stehen wir dem Vorhabenträger 
jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Detlef Langer 
Polizeihauptkommissar 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

POLIZEIPRÄSIDIUM LUDWIGSBURG 
Referat Prävention 
Arbeitsbereich Böblingen 
Hanns-Klemm-Straße 27 • 71034 Böblingen 
  
(: +49 7031 / 13-2618 
Ê: +49 7031 / 13-2649 
 
* detlef.langer@polizei.bwl.de (persönlich)  
* LUDWIGSBURG.PP.Prävention@polizei.bwl.de (dienstlich) 

 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen, sind jedoch nicht relevant für die Bauleitplanung. 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. und 2.  
Aufgrund der Stellungnahme der Stadt Waldenbuch wurde die 
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg am Verfahren 
beteiligt. Auf die nachfolgende Stellungnahme 8a dieser 
Abwägungstabelle wird verwiesen. Demnach widerspricht die 
vorliegende Planung nicht den Vorgaben. Darüber hinaus wird 
darauf hingewiesen, dass durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan selbst keine Facharztrichtungen vorgegeben 
werden. 
 
zu 3. 
Eine weitere Beteiligung im vorliegenden Bebauungsplanverfahren 
ist nicht vorgesehen. Als nächster Verfahrensschritt ist der 
Satzungsbeschluss vorgesehen. Die Stadt Waldenbuch wird über 
das Abwägungsergebnis informiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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8 

 

 
 
Siehe hierzu Abwägungsvorschlag auf vorangegangener Seite. 
 
 
 
 
 
Verweis auf die Anlage zur Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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8 

 

 
Die nebenstehende Auflistung wird zur Kenntnis genommen. 

 
Kenntnisnahme 
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8a 

From: Maier, Andreas <Andreas.Maier@kvbawue.de> 
Date: Tue, Dec 5, 2023, 1:29 PM 
Subject: AW: Ärztehaus Steinenbronn 
To: LK FB <genckelmendixy@gmail.com> 
 
Sehr geehrter Herr Kelmendi, 
  
ich interpretiere die von der Stadt geforderten Aussagen mal so, dass es 
darum geht, ob in der jeweiligen Facharztgruppe aktuell Arztsitze bezogen 
auf Steinenbronn frei sind. 
  
Dazu kann ich folgendes sagen: 
• Hausärzte (Planungsbereich Böblingen/Sindelfingen): 29 Sitze frei 
• Kinderärzte (Planungsbereich Landkreis Böblingen): drei Sitze frei 
• Zahnärzte: sind nicht beplant = freie Niederlassung (zuständig ist die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung) 
• MKG: sind nicht beplant = freie Niederlassung 
• Frauenärzte (Planungsbereich Landkreis Böblingen): gesperrt (= 
keine freien Niederlassungsmöglichkeiten, Sitze nur durch Kauf) 
  
Ist ein Planungsbereich geöffnet, kann eine freie Niederlassung irgendwo 
im Planungsbereich erfolgen, wobei Konkurrenz um die Sitze (mehr 
Anträge als freie Sitze) möglich ist. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Andreas Maier 
  
Niederlassungs- und Kooperationsberatung 
Sachgebiet Zulassungsmanagement und Niederlassungsberatung 
Geschäftsbereich Zulassung / Sicherstellung 
  
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart 
Telefon: +49 711 7875-3188 
Andreas.Maier@kvbawue.de 
  
Sie finden uns im Internet unter: www.kvbawue.de 

 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen, die die vorliegende Planung 
hinsichtlich des bestehenden Bedarfes stützt wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheit vorliegt. 
 
 
Die nebenstehenden Punkte werden in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Ergänzung in der 
Begründung 
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10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Bauschutzbereich 
Auf die nebenstehenden Ausführungen wird im Textteil und C6 
bereits eingegangen. Die genannten Höhen werden ergänzt. 
 
 
 
 
zu 2. Lärmschutz 
Hierauf wird in der Begründung 5.4 bereits eingegangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung im 
Textteil 
 
 
 
 
 
bereits 
berücksichtigt 
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Siehe Abwägungsvorschlag auf vorhergehender Seite. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Von: Plonsky Julia [mailto:j.plonsky@netze-bw.de]  
Gesendet: Freitag, 1. Dezember 2023 12:12 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: Stellungnahme vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
"Ärztehaus Tübinger Straße", Steinenbronn 
 
Sehr geehrter Herr Amiguet, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen. Anbei unsere 
Stellungnahme zu o.g. Bebauungsplanverfahren zur Strom- und 
Erdgasversorgung. 
 
Stellungnahme Stromversorgung- Ansprechpartner Herr Schmidt: 
(Christian Schmidt, Telefon: +49 7032 13-412, Mobil 0171 3190183, E-
Mail: c.schmidt@netze-bw.de) 
Auf dem betroffenen Flurstück befindet sich eine Stromkabelvorstreckung 
für einen Standard-Hausanschluss, außerdem verlaufen grenznah weitere 
0,4-kV-Leitungen des örtlichen Stromnetzes. Sollten unsere bestehenden 
Stromversorgungsanlagen bauhinderlich sein, so ist mit einer 
Beauftragung seitens der Gemeinde Steinenbronn die Umlegung zu 
veranlassen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass vor der Durchführung von Baumaßnahmen für 
den Bauausführenden die Erkundigungs- und Sicherungspflicht besteht 
und dieser verpflichtet ist, unmittelbar vor Aufnahme von Tiefbauarbeiten, 
aktuelle Planunterlagen bei der zuständigen Auskunftstelle für die Region 
Alb-Neckar und Schwarzwald-Neckar der Netze BW GmbH, Rennstraße 4, 
73728 Esslingen, Tel. 0711 289-53650, Fax 0721 9142-1369, E-Mail: 
Leitungsauskunft-Mitte@netze-bw.de oder online www.netze-
bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft anzufordern bzw. sich 
solche zu beschaffen.  
 
Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischer Energie erfolgt über das 
vorhandene Mittel- und Niederspannungsnetz. Erforderliche 
Erneuerungsmaßnahmen unserer Anlagen und Netzerweiterungen werden 
derzeit untersucht. Genaue Festlegungen über die Erweiterung unserer 
Verteilnetze werden wir im Rahmen der Ausbaumaßnahme treffen. Hierzu 
benötigt die Netze BW den Leistungsbedarf der dort entstehenden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden bei Bedarf 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und dem Vorhabenträger zur Berücksichtigung zu 
Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
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14 

Einheiten. Sobald darüber Pläne und Daten vorliegen, können die Anlagen 
der Netze BW geplant werden. Daher bitten wir um eine weitere Beteiligung 
am Verfahren und um frühzeitige Anmeldung der benötigten Leistung aller 
Anschlussobjekte. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Stellungnahme Erdgasversorgung- Ansprechpartnerin Frau Hentschel: 
(Sibylle Hentschel, Telefon: 07150 9137-56562, E-Mail:  s.hentschel@netze-
bw.de) 
Auf dem Flurstück befindet sich ein Gasleitungshausanschluss. Bei 
Interesse des Bauherrn an einer Versorgung mit Erdgas muss geprüft 
werden, ob der bestehende Anschluss ausreichend dimensioniert oder 
bauhinderlich ist. Informationen über einen Neuanschluss erhalten Sie unter 
Hausanschluss-Online für unsere Netzkunden, Planer und Elektro-/Gas-
/Wasserinstallateure: www.netze-bw.de/hausanschluss/anmelden 
 
Wir weisen darauf hin, dass vor der Durchführung von Baumaßnahmen für 
den Bauausführenden die Erkundigungs- und Sicherungspflicht besteht 
und dieser verpflichtet ist, unmittelbar vor Aufnahme von Tiefbauarbeiten, 
aktuelle Planunterlagen bei der zuständigen Auskunftstelle für die Region 
Alb-Neckar und Schwarzwald-Neckar der Netze BW GmbH, Rennstraße 4, 
73728 Esslingen, Tel. 0711 289-53650, Fax 0721 9142-1369, E-Mail: 
Leitungsauskunft-Mitte@netze-bw.de oder online www.netze-
bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft anzufordern bzw. sich 
solche zu beschaffen.  
Weitere Anregungen oder Bedenken liegen von unserer Seite aus nicht vor. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Julia Plonsky 
Projektierung Netzentwicklung Mitte 
Netze BW GmbH 
Stuttgarter Straße 80  71083 Herrenberg 
Telefon  +49 7032 13-313  Fax  +49 7032 13-347   
j.plonsky@netze-bw.de www.netze-bw.de 

 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und dem Vorhabenträger zur Berücksichtigung zu 
Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anregungen 
oder Bedenken vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Von: Kern, Claudia [mailto:Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de]  
Gesendet: Dienstag, 28. November 2023 11:44 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Cc: Neustifter, Manuel <Manuel.Neustifter@hwk-stuttgart.de>; Kreishandwerkerschaft 
Böblingen <info@kh-boeblingen.de> 
Betreff: AW: TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche 
Bauvorschriften "Ärztehaus Tübinger Straße" 
 
Guten Tag Jérôme Amiguet,  
 
vielen Dank für die Beteiligung an diesem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan.  
 
Wir haben keine Bedenken oder Anregungen zu den Planungen.  
 
Freundliche Grüße 
  
Claudia Kern  
Geschäftsbereich Unternehmensservice 
  
Handwerkskammer Region Stuttgart  
Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart  
  
Telefon: 0711 1657-220 
Fax: 0711 1657-873 
E-Mail: Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de 
Internet: www.hwk-stuttgart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 
Anregungen vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Ö1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßgeblich für die Ermittlung der notwendigen Anzahl an 
Stellplätzen für die geplante Nutzung, sind die Vorgaben der 
Landesbauordnung bzw. der Verwaltungsvorschrift über die 
Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze). Anzuwenden 
ist hier die Nr. 2.2 „Räume mit erheblichem Besucherverkehr 
(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, Arztpraxen o.a.“. 
Entsprechend ist 1 Stellplatz je 20-30 m² Nutzfläche, mindestens 
jedoch 3 Stellplätze nachzuweisen (Kfz-Stellplätze für Beschäftigte 
der jeweiligen Anlange sind bereits eingeschlossen). Wie in der 
Begründung zum Bebauungsplan dargelegt und durch den 
Durchführungsvertrag verbindlich vorgegeben sind auf dem 
Grundstück selbst vier Kfz-Stellplätze und ein weiterer barrierefreier 
Stellplatz zu errichten. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück, in 
nur etwa 50 Metern Entfernung werden weitere 14 Stellplätze für 
die geplante Nutzung vorgehalten. 
 
Auf der Nordseite der Kirchäckerstraße befindet sich ein ca. 1,80 m 
breiter Gehweg der die fußläufige Erreichbarkeit des Plangebietes 
sicherstellt. Auch von der Ortsmitte herkommend bestehen 
durchgängig Fußwege. Bei Bedarf kann eine Querungsmöglichkeit 
in der Tübinger Straße hergestellt werden. Dies wurde bereits mit 
der Polizei im Rahmen einer Verkehrsschau besprochen. 
 
Der Dornröschenweg und die Tübingerstraße sind im Bestand nicht 
durch Parksuchverkehr belastet, sodass die Funktionsfähigkeit des 
Straßennetzes auch nach Realisierung des Vorhabens mit 
hinzukommenden Verkehren weiterhin gegeben ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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zu 
Ö1 

 

 
 
Die nebenstehende Vollmacht wird berücksichtigt. 

 
 
Berücksichtigung 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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zu 
Ö2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) 
Der gesamte Prozess der Bauleitplanung, hier konkret im 
Bebauungsplanverfahren, unterliegt einer kontinuierlichen 
Abwägungsentscheidung. Ein abschließendes 
Abwägungsergebnis kann erst zum Satzungsbeschluss vorliegen, 
da erst dann alle maßgeblichen und in der Planung relevanten 
Belange bekannt sind, die entsprechend zu gewichten und in die 
Abwägung einzustellen sind. Erst zum Abschluss des Verfahrens 
kann eine ordentliche Abwägung unter Berücksichtigung aller 
öffentlichen und privaten Belange stattfinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



Gemeinde Steinenbronn Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Vaihinger Straße (West) – 1. Teiländerung“ Seite 32 von 44 

 

Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
Ö2 

 

 
Ein verkürzter Abwägungsvorgang hat nicht stattgefunden. Das 
Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB hat gemäß den 
rechtlichen Vorgaben des Baugesetzbuches stattgefunden. Die 
vorliegende Stellungnahme des Einwenders zeigt, dass die 
Anstoßwirkung erzielt wurde. Die vorgebrachten Belange der 
Nachbarschaft können nun in die Abwägung einbezogen werden. 
 
 
zu 3) 
Die nebenstehenden Ausführungen können nicht nachvollzogen 
werden. Das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
durchgeführt. „§ 13a Abs. 1 Satz 4 bestimmt, dass ein 

Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren unzulässig ist, wenn 

durch ihn die Zulässigkeit eines Vorhabens begründet wird, das 

einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

unterliegt. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB ist 

daher ausgeschlossen, wenn der Bebauungsplan erkennbar ein 

UVP-pflichtiges Vorhaben nach der Anlage 1 zum UVPG ausweisen 

soll.“ (EZBK/Krautzberger/Kerkmann, 150. EL Mai 2023, BauGB § 
13a Rn. 57). „Ob danach ein Ausschließungsgrund vorliegt ergibt 

sich aus dem Inhalt des Bebauungsplans. In den Fällen des § 13a 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist insoweit zu ermitteln, ob durch den 

Bebauungsplan die Zulässigkeit eines Projekts begründet wird, das 

einer UVP-Pflicht unterliegt.“ (EZBK/Krautzberger/Kerkmann, 150. 
EL Mai 2023, BauGB § 13a Rn. 58). 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Schaffung der 
planungsrechtlichen Grundlagen zum Bau eines Ärztehauses mit 
Wohnungen. Dieses Vorhaben unterliegt nicht der UVP-Pflicht, 
sodass die Anwendung des § 13a BauGB zulässig ist. Eine 
Überprüfung hat demnach stattgefunden, als das die Anlage 1 des 
UVPG geprüft wurde. 
 
zu 4) und „Einschränkung / Verlust der Privatsphäre“ 

Vorweg gilt es grundsätzlich zu berücksichtigen, dass sowohl für 
das Plangrundstück, als auch das Grundstück des Einwenders der 
rechtsverbindliche Bebauungsplan „Gubser I“ besteht, der am  

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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Siehe Stellungnahme auf vorhergehender Seite. 

29.03.2007 in Kraft getreten ist. Dieser sieht bereits eine 
Baumöglichkeit auf dem Plangrundstück vor. Auf dieser Grundlage 
ist ein Dorfgebiet nach § 5 BauNVO festgesetzt. Das Maß der 
baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl von 0,4, einer 
Geschossflächenzahl von 0,8 sowie einer maximalen Firsthöhe von 
9,50 m bzw. maximalen Gebäudehöhe für Flachdachgebäude 
vorgegeben. Aufgrund der Festsetzung der offenen Bauweise und 
der Lage im Dorfgebiet ist nach Landesbauordnung ein 
Abstandsflächenfaktor von 0,2 der Wandhöhe (§ 5 Abs. 7 Nr. 2 
LBO) anzuwenden. Bei einer Höhe von 9,5m ergibt sich ein Wert 
von 1,9 m. Allerdings ist ein Mindestmaß von 2,5 m nach § 5 Abs. 7 
Satz 2 LBO einzuhalten. Durch das vorliegende 
Bebauungsplanverfahren wird dieser Mindestabstand nicht 
verringert. Die aktuelle Vorhabenplanung sieht einen Abstand 
zwischen den Gebäuden von mindestens 7,4 m vor. 

Kenntnisnahme 
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In innerörtlichen Lagen ist aufgrund der städtebaulichen Dichte 
immer mit Einsichtmöglichkeiten zu rechnen. Des Weiteren ist 
hervorzuheben, dass es sich bei der betroffenen Seite um die 
Nordseite des Gebäudes Tübinger Straße 18 handelt. Im Bestand 
befinden sich auf der Südseite des Gebäudes sowohl Balkone, 
eine Dachterrasse auf einer Garage sowie ein Dacheinschnitt, die 
ausreichend Rückzugsmöglichkeiten bieten sollten. Diese werden 
durch die Planung des Ärztehauses nicht eingeschränkt. 
 
 
 
 
zu „Erhebliche bis vollständige Verdunklung auf der Nordseite“ 
Die nebenstehende Bestandsdarstellung wird zur Kenntnis 
genommen. Entsprechend den natürlichen Gegebenheiten (Lage 
auf der Nordhalbkugel) erfolgt die effektivste Belichtung von Ost, 
über Süd nach West. Eine direkte Sonneneinstrahlung von Norden 
ist grundsätzlich nicht gegeben, sodass sich durch das geplante 
Vorhaben aufgrund der Lage nördlich des betreffenden 
Grundstücks, keine Einschränkungen ergeben. Dies zeigt auch die 
angefertigte Untersuchung (siehe Anlage).  
Die mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
einhergehende Einschränkung der Belichtung auf der Nordseite 
des Gebäudes Tübinger Str. 18 ist zumutbar.  
Grundsätzlich besteht kein Anspruch aus dem Bauplanungsrecht, 
von jeder Beeinträchtigung der Belichtung, Belüftung und 
Besonnung verschont zu bleiben. Mögliche Veränderungen des 
Lichteinfalls bzw. eine weiter zunehmende Verschattung sind 
vielmehr in aller Regel im Rahmen der Veränderung der baulichen 
Situation in bebauten Ortslagen und insbesondere in dicht 
bebauten innerstädtischen Bereichen grundsätzlich hinzunehmen 
(VGH München, Beschl. v. 13.09.2022 – 15 CS 22.1851, juris Rn. 
21).  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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Siehe Stellungnahme auf vorhergehender Seite 

Bei Einhaltung der nach Bauordnungsrecht erforderlichen 
Abstandsflächentiefe liegt hinsichtlich der Belichtung, Belüftung 
und Besonnung regelmäßig aus tatsächlichen Gründen keine 
unzumutbare Beeinträchtigung des benachbarten Grundstücks vor 
(VGH Mannheim, Urt. v. 24.02.2016 – 3 S 1256/15, juris Rn. 98), 
Dabei ist die Wahrung der in § 5 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 
LBO vorgeschriebenen Mindesttiefe der Abstandsflächen von 2,5 
m ein beachtliches und starkes Indiz dafür, dass mit dieser 
Abstandsfläche im Regelfall die durch die Abstandsflächen 
geschützten Belange der Belüftung, Belichtung und Besonnung 
hinreichend gewahrt sind (VGH Mannheim, Beschl. v. 15.05.2023 – 
3 S 266/23, juris Rn. 15; Urt. v. 04.06.2013 – 8 S 574/11, juris Rn. 
39). 
Das nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zulässige 
Gebäude hält zu der Grenze des Grundstücks Tübinger Str. 18 
einen Abstand von 2,5 m ein. Diese Abstandsflächentiefe ist unter 
Berücksichtigung der Wertungen von § 5 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2, Satz 
2 LBO, wonach die Tiefe u.a. in Dorf- und Kerngebieten 0,2 der 
Wandhöhe beträgt (was bei dem geplanten Ärztehaus mit einer 
Attikahöhe von 12,3 m einer Abstandsfläche mit einer Tiefe von 
2,46 m entspricht), jedoch 2,5 m nicht unterschreiten darf, 
angemessen. Der Abstand zur nördlichen Außenwand des 
Gebäudes Tübinger Str. 18 beträgt insgesamt ca. 7,4 m. Bei dieser 
Sachlage bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass – abweichend 
vom Normalfall einer innerörtlichen Bebauung unter Einhaltung der 
genannten Mindesttiefen der Abstandsflächen – eine hinreichende 
Belichtung der Nordfassade des Gebäudes Tübinger Str. 18 nicht 
mehr gegeben sein wird. 
Dennoch hat die Gemeinde in der als Anlage beigefügten Analyse 
die Auswirkungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf 
den Umfang des Tageslichts („Tageslichtpotenzial“) an der 
Nordseite des Gebäudes Tübinger Str. 18 abgeschätzt. 
Danach verringert sich das Tageslichtpotenzial am Fassadenpunkt 
P1 von 38% bei unbebautem Plangebiet auf 33% bei einer nach 
dem Bebauungsplan „Gubser I“ zulässigen Bebauung und auf 26% 
bei der geplanten Bebauung mit dem Ärztehaus. Am 
Fassadenpunkt P2 betragen die Werte im Bestand 35%, bei einer 
bereits jetzt zulässigen Bebauung 25% und bei einer Bebau- 

 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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Siehe Stellungnahme auf Seite 28. 

ung mit dem Ärztehaus 18%. Am Fassadenpunkt P3 betragen die 
Werte im Bestand 30%, bei einer bereits jetzt zulässigen Bebauung 
18% und bei einer Bebauung mit dem Ärztehaus 14%. Maßgeblich 
für die Abwägung ist der Vergleich mit dem Zustand, der sich bei 
einer bereits jetzt nach dem Bebauungsplan „Gubser I“ zulässigen 
Bebauung des Plangebiets ergäbe. Unter Berücksichtigung dieser 
Vorbelastung ergibt sich an der Nordfassade des Gebäudes 
Tübinger Str. 18 eine Reduzierung des Tageslichtpotenzials in 
einem Bereich von maximal ca. 7 Prozentpunkten. Diese graduelle 
Einschränkung der Belichtung hält sich im Rahmen der 
Beeinträchtigungen, mit denen bei einer innerörtlichen Bebauung 
zu rechnen ist. Sie ist durch das Interesse daran, in zentralörtlicher 
Lage von Steinenbronn ein Ärztehaus anzusiedeln, gerechtfertigt. 

 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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zu „Luftzufuhr und Luftströmungen“ 

Die Hauptwindrichtung im betreffenden Bereich ist Südwest 
(zwischen 196°-255°). Die Häufigkeitsverteilung in diesen 
Windrichtungssektoren beträgt rund 30 %. Durch die Nordlage des 
geplanten Gebäudes sind die Auswirkungen demnach 
vernachlässigbar. Zugluft und Verwirbelungen sind nicht zu 
erwarten. Im Gegenteil wird es durch das Vorhaben zu geringeren 
Windgeschwindigkeiten auf der Nordseite des Gebäudes Tübinger 
Straße 18 kommen. Auf die Ausführungen in der Anlage wird 
verwiesen. 
 
zu „Starke Zunahme von Pkw-Verkehr und Parkplatz-

Problematik“ 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Tübinger Straße entspricht mit einer 
Fahrbahnbreite von ca. 7,0 Metern einer typischen Sammelstraße, 
die die zusätzlichen Verkehre grundsätzlich aufnehmen sollte.  
Maßgeblich für die Ermittlung der notwendigen Anzahl an 
Stellplätzen für die geplante Nutzung, sind die Vorgaben der 
Landesbauordnung bzw. der Verwaltungsvorschrift über die 
Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze). Anzuwenden 
ist hier die Nr. 2.2 „Räume mit erheblichem Besucherverkehr 
(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, Arztpraxen o.a.“. 
Entsprechend ist 1 Stellplatz je 20-30 m² Nutzfläche, mindestens 
jedoch 3 Stellplätze nachzuweisen (Kfz-Stellplätze für Beschäftigte 
der jeweiligen Anlange sind bereits eingeschlossen). Wie in der 
Begründung zum Bebauungsplan dargelegt und durch den 
Durchführungsvertrag verbindlich vorgegeben sind auf dem 
Grundstück selbst vier Kfz-Stellplätze und ein weiterer barrierefreier 
Stellplatz zu errichten. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück in 
nur etwa 50 Metern Entfernung werden weitere 14 Stellplätze für 
die geplante Nutzung vorgehalten. 
Die Hauptzufahrt zur geplanten Nutzung wird aus der Tübinger 
Straße kommen. Die Auswirkungen auf den Dornröschenweg sind 
zu vernachlässigen.  
Der Standort an der Ecke Dornröschenweg / Tübinger Straße ist 
ein zentralörtlicher Bereich in dem solche Nutzungen am besten 
integriert werden können. In direkter Nachbarschaft befinden sich  

 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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keine Änderung 
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bereits eine Reihe von sozialen und kirchlichen Einrichtungen. 
Dieser Standort fördert das Ziel einer „Gemeinde der kurzen 
Wege“. Aufgrund dieser Lage wird das geplanten Ärztehaus 
vermehrt auch fußläufig den Standort erreichen können. Des 
Weiteren sind der Dornröschenweg und die Tübinger Straße im 
Bestand nicht durch Parksuchverkehr belastet, sodass es durch 
das geplante Vorhaben nicht zu Verschlechterungen der Situation 
vor Ort kommen wird. Der Standort ist zudem gut an das ÖPNV-
Netz angeschlossen. 
 
zu „Lärm und Abgase“ 

Eine unzumutbare Belastung durch Lärm und Abgase ist nicht zu 
erwarten. Bereits auf Grundlage des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans „Gubser I“ sind im dort festgesetzten Dorfgebiet 
nach § 5 in Verbindung mit § 13 BauNVO Gebäude für freie Berufe 
und damit auch Ärztehäuser mit entsprechendem Zu- und 
Abgangsverkehr zulässig. Die Zahl der für das Vorhaben 
vorgesehenen Stellplätze entspricht den Vorgaben der VwV 
Stellplätze und lässt daher keinen erheblich gesteigerten 
Parksuchverkehr erwarten. Das Plangebiet ist zudem gut fußläufig 
und mit dem ÖPNV erreichbar. Angesichts dessen und unter 
Berücksichtigung der Vorbelastung des Grundstückes Tübinger 
Str. 18 durch den Verkehr auf der Tübinger Straße sind durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Lärm- und 
Abgaseinwirkungen auf das Grundstück zu erwarten, die dessen 
Wohnnutzung unzumutbar beeinträchtigen. 
 
zu „Straßenbild und Ortsumgebung“ 

Seit Jahren ist die städtebauliche Transformation des Bereiches ein 
Anliegen der Gemeinde Steinenbronn. Bereits bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Gubser I“ war die Neuordnung und 
Neuerschließung des Gebietes ein wichtiges Thema. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Ärztehaus Tübinger Straße“ in 
der Gemeinderatssitzung am 19.09.2023, wurde die Verwaltung 
beauftragt, die Festsetzungen des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes „Gubser I“, auf Entwicklungsmöglichkeiten 
hinsichtlich einer verträglichen, nachhaltigen und 
zukunftsträchtigen städtebaulichen Planung aktiv mit den  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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Siehe Stellungnahme auf vorhergehende Seite. 

Eigentümern zu prüfen, sodass die Anregungen hierzu 
berücksichtigt werden. Bereits heute sind im gesamten Bereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Gubser I“ 
Flachdachgebäude zulässig, sodass sich im Vergleich hierzu keine 
Änderungen ergeben. Die geplante Kubatur des Ärztehauses 
markiert als Solitärbau eine wichtige städtebauliche Lage, die 
durch die Flachdachbauweise hervorgehoben wird. Außerdem 
lässt sich die oberste Ebene des Gebäudes so am effektivsten 
Nutzen und das gesamte Dach mit einer Begrünung und 
Photovoltaikanlage bespielen. 
 
zu „Beschädigung und Verschmutzung unseres Hauses“ 

Im Vorgriff auf die Bautätigkeiten kann ein 
Beweissicherungsverfahren durchgeführt werden, sodass 
eventuelle Beschädigungen dokumentiert und entsprechend 
beseitigt werden können. 
 
zu „Darstellung VEP 9/14“ 

Die Ausführungen müssen zurückgewiesen werden. Die Höhen der 
Bestandsgebäude wurden vermessungstechnisch aufgenommen 
und maßstabsgerecht dargestellt. Wie in den Schnittdarstellungen 
gezeigt wird das Gebäude Tübinger Straße Nr. 18 durch das 
geplante Ärztehaus verdeckt. Siehe hierzu Ansicht Ost und Ansicht 
Nord im VEP 8/14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
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kein Änderung 
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zu „Darstellung VEP 10/14“ 
Die Darstellung im VEP 10/14 ist eine computergestützte 
Visualisierung. Der Blickwinkel auf das geplante Gebäude erfolgt 
auf Höhe der Traufe des bestehenden Gebäudes Tübinger Straße 
Nr. 18 (Haus Tetzel). In das digitale Modell wurden die 
vermessungstechnisch aufgenommenen Höhen eingefügt, sodass 
die Proportionen der Gebäude richtig dargestellt werden. 
Computergestützte Visualisierungen können nie zu 100 % die 
Realität nachbilden, da diese subjektiv und individuell 
unterschiedlich wahrgenommen wird. Kubaturen und Proportionen 
können allerdings somit gegenübergestellt werden. 
 
zu „Darstellung VEP 11/14“ 

Aufgrund der perspektivischen Darstellung kann es zu visuellen 
Verzerrungen kommen. Betrachtet man die Breite des dargestellten 
Stellplatzes (ca. 2,50 m breit) und verlängert man dies zum 
Gebäude Tetzel passen dort zwei weitere Fahrzeuge in die Einfahrt. 
Dies entspricht dem tatsächlichen Abstand von 5,0 m von der 
Gebäudeecke des Hauses Tetzel zur Grundstücksgrenze des 
Vorhabengrundstücks.  
 
zu „Darstellung VEP 12/14“ 

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen sind die 
Geschosshöhen unterschiedlich hoch geplant. Für die ersten zwei 
Geschosse mit Arztpraxen ist jeweils eine lichte Höhe von ca. 
2,75 m, für die Geschosse mit Wohnnutzung ist eine lichte Höhe 
von ca. 2,50 m geplant. Dies ist entsprechend auch der 
Schnittdarstellung zu entnehmen. Hier sind die Höhen, jeweils von 
Fußboden zu Fußboden, mit zwei Mal 3,0 m und zwei Mal 2,80 m 
angegeben. Dies ist in den Visualisierungen nicht unbedingt 
nachvollziehbar, da hier die Geschosshöhen nicht separat 
ausgewiesen werden. Insgesamt ist die Darstellung im VEP 12/14 
maßstabsgerecht widergegeben. 
 
zu „Im Übrigen“ 

Ein Vergleich der absoluten Baumasse des Gebäudes Tübinger 
Straße Nr. 18 zum geplanten Ärztehaus ist in aus mehreren 
Gründen haltlos. 1. Unterschiedliche Nutzungen: Das Gebäude  

 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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Siehe Stellungnahme auf vorhergehender Seite. 

Tübinger Straße 18 dient ausschließlich dem Wohnen, im 
geplanten Gebäude sind Nutzungen geplant die dem 
Allgemeinwohl dienen. 2. Grundlage: Die Grundlage zur 
Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung ist jeweils das 
Baugrundstück: Das Gebäude Tübinger Straße Nr. 18 befindet sich 
auf dem Flurstück Nr. 15 mit einer Größe von ca. 232 m². Das 
Hauptgebäude weist eine Grundfläche von ca. 120 m² auf. Dies 
entspricht einer Grundflächenzahl von 0,52. Betrachtet man die 
Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO wird eine GRZ von 1,0 erreicht. 
Die vorliegende Planung des Ärztehauses weist eine GRZ von ca. 
0,66 auf. Dies bedeutet, dass das vorliegende Vorhaben die GRZ 
des Nachbargebäudes nicht wesentlich überschreitet (0,52 zu 
0,66).  
Die Zahl von 4.965,30 m² kann nicht nachvollzogen werden. Zieht 
man die Definition der Baumasse des § 21 BauNVO heran ergibt 
sich für das geplante Vorhaben eine Baumasse von ca. 3.565 m³ 
was einer Baumassenzahl von ca. 7,65 entspricht. Entsprechend 
dieser Berechnung ergibt sich für das Gebäude Tübinger Straße 
Nr. 18 eine Baumasse von ca. 900 m³ bzw. einer Baumassenzahl 
von 3,9. Demnach ist die Baumasse des geplanten Ärztehauses 
etwas weniger als doppelt so hoch wie die des Gebäudes des 
Einwenders. Im Hinblick auf die geplante Nutzung und der 
innerörtlichen Lage wird dies als angemessen betrachtet. 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass von der Planung keine 
erdrückende Wirkung auf Nachbargrundstücke ausgeht.  
Die „Masse“ eines Vorhabens an sich entfaltet als solche in aller 
Regel keine erdrückende Wirkung. Die Annahme einer 
erdrückenden Wirkung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, 
nämlich dann, wenn die zugelassene Anlage das 
Nachbargrundstück regelrecht abriegelt, das heißt dort ein Gefühl 
des „Eingemauertseins“ oder eine Gefängnishofsituation hervorruft 
(OVG Lüneburg, Beschl. v. 15.07.2022 – 1 MN 132/21, juris Rn. 18).  
Davon kann bei dem geplanten Ärztehaus keine Rede sein. Das 
Ärztehaus hält die hier angemessenerweise anzusetzenden, für 
Dorfgebiete nach § 5 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 LBO geltenden 
Abstandsflächen ein. Werden die bauordnungsrechtlichen 
Abstandsflächen eingehalten, schließt dies die Annahme einer  
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erdrückenden Wirkung in der Regel aus (vgl. VGH Mannheim, 
Beschl. v. 11.12.2013 – 5 S 922/13, juris Rn. 11). Zwischen dem 
Ärztehaus und dem Gebäude Tübinger Str. 18 liegt zudem – über 
die gebotenen Abstandsflächen hinaus – ein Abstand von ca. 7,4 
m.  
Ferner ist zu berücksichtigen, dass bereits nach dem bestehenden 
Bebauungsplan „Gubser I“ im Plangebiet ein Gebäude mit einer 
Firsthöhe von 9,5 m (auch Flachdächer) unter Einhaltung der für 
Dorfgebiete geltenden Abstandsflächen zulässig ist. Die maßvolle 
Erhöhung der Firsthöhe durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan auf 12,3 m zzgl. Dachaufbauten begründet keine 
erdrückende Wirkung und auch sonst keine unzumutbaren 
Wirkungen für die Nachbargrundstücke. 
 
 
Die pauschale Äußerung, dass der Wert von angrenzenden Grund- 
stücken vermindert wird, kann nicht nachvollzogen werden. Die 
Frage der Wesentlichkeit der Auswirkungen einer Planung auf 
Nachbargrundstücke beurteilt sich grundsätzlich nicht nach dem 
Umfang einer möglichen Verkehrswertminderung, sondern nach 
dem Grad der faktischen und unmittelbaren, sozusagen "in natura" 
gegebenen Beeinträchtigungen, die durch die angegriffene Norm 
zugelassen werden. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die 
gegebenen und erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines 
Grundstücks. Er hängt von vielen Faktoren, insbesondere auch der 
Nutzung der umliegenden Grundstücke, ab. Der den Verkehrswert 
bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche 
Umstände, die von der Gemeinde nicht im Rahmen der 
städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder 
müssen. In die Abwägung sind deshalb in solchen Fällen nicht die 
potentiellen Wertveränderungen von Grundstücken einzustellen, 
sondern nur die Auswirkungen, die von der geplanten Anlage 
faktisch ausgehen. Eine Grundstückswertminderung stellt daher 
keinen eigenständigen Abwägungsposten dar. 
 
Unter Berücksichtigung aller öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander wird an der vorliegenden 
Planung festgehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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Ö4 

Von: Volker Schaich [mailto:volker.schaich@gmx.de]  
Gesendet: Montag, 13. November 2023 16:39 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: Bauvorhaben Ärzthaus in Steinenbronn  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Ich bin erfreut über Absicht ein Ärztehaus in Steinenbronn zu errichten. 
Leider sind in den Plänen viel zu wenig Stellplätze für Fahrzeuge 
ausgewiesen. Alleine die im Haus ansässigen Ärzte benötigen mindestens 
4 Parkplätze. Hinzu kommen noch Angestellte die mit dem eigenen PKW 
kommen. Wo bleiben die Behinderten Parkplätze? Und wo die Parkplätze 
für die Patienten? 
Es ist doch unumgänglich eine Tiefgarage zu errichten! Oder habe ich 
dies in den Plänen übersehen? 
Gerne erwarte ich Ihre Nachricht und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen  
 
Volker Schaich  
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Bau einer Tiefgarage ist aufgrund der geringen 
Grundstücksgröße nicht vorgesehen.  
Maßgeblich für die Ermittlung der notwendigen Anzahl an 
Stellplätzen für die geplante Nutzung, sind die Vorgaben der 
Landesbauordnung bzw. der Verwaltungsvorschrift über die 
Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze). Anzuwenden 
ist hier die Nr. 2.2 „Räume mit erheblichem Besucherverkehr 
(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, Arztpraxen o.a.“. 
Entsprechend ist 1 Stellplatz je 20-30 m² Nutzfläche, mindestens 
jedoch 3 Stellplätze nachzuweisen (Kfz-Stellplätze für Beschäftigte 
der jeweiligen Anlange sind bereits eingeschlossen). Wie in der 
Begründung zum Bebauungsplan dargelegt und durch den 
Durchführungsvertrag verbindlich vorgegeben sind auf dem 
Grundstück selbst vier Kfz-Stellplätze und ein weiterer barrierefreier 
Stellplatz zu errichten. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück in 
nur etwa 50 Metern Entfernung, werden weitere 14 Stellplätze für 
die geplante Nutzung vorgehalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
keine Änderung 
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Aufgrund von Nachbareinwendungen wurden Analysen zur Einschätzung der durch die Planung 
des Ärztehauses in der Tübinger Straße in der Gemeinde Steinenbronn ausgelösten Auswirkun-
gen durchgeführt. Diese sollen als Abwägungsgrundlage dienen und umfassen ausschließlich 
eine städtebaulich / architektonische Bewertung. Diese Analysen ersetzen nicht fachgutachterli-
che Aussagen, sondern legen dar, ob das Vorhaben in seiner aktuell vorliegenden Gestalt um-
gesetzt werden kann und wie signifikant die Auswirkungen auf die Nachbarschaft sind. 
 
Grundlage 
Als Grundlage dient der Planungsstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Vorha-
ben- und Erschließungsplänen mit Stand vom 17.10.2023. Auf Grundlage eines „Klötzchenmo-
dells“ (LoD11) bzw. der Baugenehmigungsunterlagen der Nachbargebäude, wurde die beste-
hende bauliche Situation inkl. der Neubebauung in einem Simulationsprogramm nachgebaut.  
 

 
Abbildung 1: Darstellung der Bestandssituation ohne Vorhabenplanung. Roter Punkt: Tübinger Straße 18; Blauer 

Punkt: Tübinger Straße 18/1. 

Entsprechend den Genehmigungsunterlagen wurden für das Gebäude Tübinger Straße 18 
eine Traufhöhe von 5,50 m und eine Firsthöhe von 10,75 m angenommen. Die Traufhöhe des 
Gebäudes Nr. 18/1 wird auf ca. 7,0 m und eine Firsthöhe von ca. 12 m geschätzt, da keine kon-
kreten Höhenangaben vorliegen. 

                                                 
1 „Als Level of Detail (LoD) werden verschiedene Detailstufen bei der Darstellung bezeichnet. 
Im Modell LoD1 werden alle Gebäude durch ein einfaches Klötzchen ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Dachform beschrie-
ben. Der Gebäudegrundriss wird in der Regel der amtlichen Liegenschaftskarte entnommen. Unterirdische Gebäude und Bauwerke 
werden nicht berücksichtigt. Die Lagegenauigkeit entspricht der des zugrundeliegenden Gebäudegrundrisses.“ Quelle: Bundesamt 
für Kartographie und Geodäsie; https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/3d-gebaudemodelle-lod1-deutschland-lod1-de.html 
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Abbildung 2: Bestandssituation mit dem geplanten Ärztehaus an der Ecke Tübinger Straße / Dornröschenweg im 

Vordergrund. 

Im Entwurfsstand vom 17.10.2023 wird für das Ärztehaus eine Attikahöhe von ca. 441,80 m 
über Normallnull angegeben. Bezogen auf die geplante Erdgeschossfußbodenhöhe von 
429,50 m über Normallnull bedeutet dies eine Höhe von ca. 12,30 m. Um mögliche Dachauf-
bauten und Photovoltaikanlagen etc. zu berücksichtigen wird die Überschreitungsmöglichkeit 
im Modell mit abgedeckt, um ein „worst-case-Szenario“ abzudecken. 
 
In die Betrachtung miteingestellt werden ebenfalls die baulichen Möglichkeiten, die bereits 
heute auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans als maximale Baumasse grund-
sätzlich umsetzbar wäre. 
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Abbildung 3: Beispiel für eine zulässige Bebauung auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 

„Gubser I“, i.K.g. 29.03.2007 

Rechtliche Würdigung 
(Quelle: Rechtsanwalt Dr. Moritz Lange, Dolde Mayen & Partner, Stuttgart, 19.12.2023) 
Verbindliche Richtwerte oder in Zahlen fassbare Grenzen der zumutbaren Belastung gibt es in-
soweit nicht. Die Rechtsprechung geht im Grundsatz davon aus, dass sich die von § 2 Abs. 3 
BauGB geforderte Ermittlungstiefe in Ermangelung verbindlicher normativer Vorgaben zur Be-
urteilung der Zumutbarkeit einer Verschattung bzw. des Entzugs von Tageslicht nach den Maß-
stäben praktischer Vernunft unter Beachtung sämtlicher Umstände des Einzelfalls richtet (VGH 
München, Urt. v. 18.07.2014 - 1 N 13.2501, juris Rn. 24). Dabei besteht grundsätzlich kein An-
spruch aus dem Bauplanungsrecht, von jeder Beeinträchtigung der Belichtung, Belüftung und 
Besonnung verschont zu bleiben. Mögliche Veränderungen des Lichteinfalls bzw. eine weiter 
zunehmende Verschattung seien vielmehr in aller Regel im Rahmen der Veränderung der bauli-
chen Situation in bebauten Ortslagen und insbesondere in dicht bebauten innerstädtischen Be-
reichen grundsätzlich hinzunehmen (VGH München, Beschl. v. 13.09.2022 – 15 CS 22.1851, 
juris Rn. 21).  
Dabei geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei Einhaltung der nach Bauordnungsrecht 
erforderlichen Abstandsflächentiefe hinsichtlich der Besonnung, Belichtung und Belüftung re-
gelmäßig aus tatsächlichen Gründen keine unzumutbare Beeinträchtigung des benachbarten 
Grundstücks vorliegt (VGH Mannheim, Urt. v. 24.02.2016 – 3 S 1256/15, juris Rn. 98; VGH Mün-
chen, Beschl. v. 13.09.2022 – 15 CS 22.1851, juris Rn. 21). Die Wahrung eines Abstands von 
2,5 m sei ein beachtliches und starkes Indiz dafür, dass mit dieser Abstandsfläche im Regelfall 
die durch die Abstandsflächen geschützten Belange der Belüftung, Belichtung und Besonnung 
hinreichend gewahrt sind (VGH Mannheim, Beschl. v. 15.05.2023 – 3 S 266/23, juris Rn. 15; 
Urt. v. 04.06.2013 – 8 S 574/11, juris Rn. 39). Allerdings könne das Rücksichtnahmegebot auch 
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verletzt sein, wenn die landesrechtlichen Abstandsflächenvorschriften eingehalten sind, falls 
das Vorhaben trotzdem zu unzumutbaren Beeinträchtigungen des Nachbarn führt und deswe-
gen rücksichtslos ist (BVerwG, Beschl. v. 11.01.1999 – 4 B 128.98, DVBl. 1999, 786).  
Der Schluss von der Einhaltung von Abstandsflächentiefen auf eine ausreichende Belichtung, 
Belüftung und Besonnung ist damit nur regelhaft, aber nicht zwingend (VGH Mannheim, Urt. v. 
04.06.2013 – 8 S 574/11, juris Rn. 39). Er setzt insbesondere voraus, dass der gesetzliche Nor-
malfall, in dem auf zwei angrenzenden Grundstücken jeweils eine Mindesttiefe der Abstandsflä-
chen von 2,5 m eingehalten wird, sodass in diesem Regelfall ein Abstand von 5 m zwischen 
den Außenwänden von Gebäuden liegt, tatsächlich gegeben ist.  
So hat der VGH Mannheim entschieden, dass jedenfalls dann, wenn mit der Bauleitplanung ein 
Zustand herbeigeführt werde, der auch auf einer dritten Grundstücksseite dazu führe, dass das 
gesetzliche Regelmodell von einem Abstand von 5 m (2 × 2,5 m) zwischen Gebäuden nicht 
mehr eingehalten werde, die genannte Regelvermutung hinsichtlich Belichtung, Besonnung 
und Belüftung nicht mehr anwendbar sei und aus der Beachtung abstandsflächenrechtlicher 
Mindestanforderungen nicht ohne weiteres auf eine hinreichende Beachtung dieser Belange 
geschlossen werden könne (VGH Mannheim, Urt. v. 04.06.2013 – 8 S 574/11, juris Rn. 40). 
 
Sonneneinstrahlung 
Die DIN 5034-1 "Tageslicht in Innenräumen“ regelt die Mindestanforderungen an die Besonn-
nungsdauer an einem klaren Tag und die Helligkeit bei bedecktem Himmel für Wohnräume, 
Krankenzimmer und vergleichbare Nutzungen. Die in der DIN 5034-1 bis zur Fassung 2011-07 
geforderte einstündige Besonnungsdauer am 17. Januar ist als wohnhygienische Mindestan-
forderung zur Vermeidung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu sehen.  
Die DIN 5034-1, insbesondere die Besonnungsdauer am Stichtag 17.Januar, kann damit als 
Grenze zur gesundheitlichen Beeinträchtigung bei der Beurteilung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nr.1 BauGB herangezogen werden. 
 
Ein Wohnraum gilt nach DIN 5034-1:2011-07 als besonnt, wenn Sonnenstrahlen bei einer Son-
nenhöhe von mindestens 6° über dem Horizont das Fenster erreichen können. Als Nachweisort 
gilt die Fenstermitte in Fassadenebene.  
In DIN 5034-1:2011-07, Nr. 4.4 wird angemerkt, dass „vor allem für Wohnräume die Besonnbar-
keit ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist, da eine ausreichende Besonnung zur Gesundheit und 
zum Wohlbefinden beiträgt. Deshalb sollte die mögliche Besonnungsdauer in mindestens ei-
nem Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine 
ausreichende Besonnung in den Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die mögliche Beson-
nungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betragen.“ 
Gegenüber der DIN 5034-1 vom Juli 2011 wurden in der ab August 2021 gültigen Fassung der 
Norm sämtliche Abschnitte mit Bezug auf die Besonnungsdauer von Wohn- und Aufenthalts-
räumen aus dem Anwendungsbereich entfernt. Das bedeutet, dass für die vorliegende Analyse 
allein die europäische Norm DIN EN 17037 maßgeblich ist.  
Die Norm DIN EN 17037 legt Empfehlungen zur Erreichung eines hinreichend subjektiven Hel-
ligkeitseindrucks in Innenräumen durch Tageslicht und eine ausreichende Aussicht fest. Des 
Weiteren enthält sie Empfehlungen für die Dauer der Besonnung in Aufenthaltsräumen. Weiter-
hin bietet die Norm Informationen zur Nutzung des Tageslichts für die Beleuchtung von 
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Innenräumen und zur Beschränkung von Blendung. Darüber hinaus legt sie Messgrößen für 
die Bewertung der Tageslichtbeleuchtungsbedingungen fest und enthält Grundsätze für die 
Berechnung und Verifizierung, die es ermöglichen, die Variabilität des Tageslichts zu verschie-
denen Tages- und Jahreszeiten zu berücksichtigen. 
Der Einfachheit halber werden in der vorliegenden Analyse die Besonnungszeiten an unter-
schiedlichen Fassadenpunkten dargestellt. 
 

 
Abbildung 4: Besonnungsdauer an den Fassaden. Links: Tübinger Straße 18 ohne Neubau auf dem Vorhabeng-

rundstück; Mitte: mit einem Baukörper, der auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
zulässig wäre; Rechts: Vorhabenplanung Ärztehaus. 

Die Besonnungsanalyse zeigt, dass sich durch eine Neubebauung im Norden des Gebäudes 
Tübinger Straße 18, keine Änderungen an der Besonnung der Fassade ergeben. Dadurch dass 
es sich um die Nordfassade handelt, trifft naturgemäß keine direkte Sonnenstrahlung auf diese 
Fassade. 
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Tageslicht 
Neben der direkten Sonneneinstrahlung ist auch der Umfang des vorhandenen Tageslichtes von 
Bedeutung.  
Die Analyse verwendet ein Modell eines bewölkten Himmels und prognostiziert die Beleuchtung 
auf Gebäudeoberflächen. Das Modell des bewölkten Himmels ist unabhängig von der Sonne 
und den Wetterbedingungen und stellt einen stark bewölkten Tag im September dar. Dieses 
Modell wird häufig in Tageslichtsimulationen verwendet und ist als konservative Darstellung der 
Lichtverhältnisse gedacht.  
 
An drei unterschiedlichen Fassadenpunkten werden folgende Ergebnisse erreicht: 
Fassadenpunkt Bestand Zulässigkeit nach BP 

„Gubser I“ 
Planung Ärztehaus 

P1 38 % 33 % 26 % 
P2 35 % 25 % 18 % 
P3 30 % 18 % 14 % 

 

 
Abbildung 5: Tageslichtpotentiale an der Nordfassade Gebäude Tübinger Straße 18 ohne Neubau auf dem Vorhab-

engrundstück; Mitte: mit einem Baukörper, der auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans zulässig wäre; Rechts: Vorhabenplanung Ärztehaus. 

Entsprechend der vorgenannten Ergebnisse lässt sich festhalten, dass sich durch eine Neube-
bauung des Vorhabenbereichs keine unzumutbare Situation entsteht, die eine Wohnnutzung in 
unmittelbarer Nachbarschaft ausschließt. Das Tageslichtpotenzial sinkt am Fassaden- 
punkt P1 von 38% bei unbebautem Plangebiet auf 33% bei einer nach dem Bebauungsplan 
„Gubser I“ zulässigen Bebauung und auf 26% bei der geplanten Bebauung mit dem Ärztehaus. 
Am Fassadenpunkt P2 betragen die Werte im Bestand 35%, bei einer bereits jetzt zulässigen 
Bebauung 25% und bei einer Bebauung mit dem Ärztehaus 18%. Am Fassadenpunkt P3 betra-
gen die Werte im Bestand 30%, bei einer bereits jetzt zulässigen Bebauung 18% und bei einer 
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Bebauung mit dem Ärztehaus 14%. Maßgeblich für die Abwägung ist der Vergleich mit dem 
Zustand, der sich bei einer bereits jetzt nach dem Bebauungsplan „Gubser I“ zulässigen Be-
bauung des Plangebiets ergäbe. Unter Berücksichtigung dieser Vorbelastung ergibt sich an 
der Nordfassade des Gebäudes Tübinger Str. 18 eine Reduzierung des Tageslichtpotenzials in 
einem Bereich von maximal ca. 7 Prozentpunkten. Diese graduelle Einschränkung der Belich-
tung hält sich im Rahmen der Beeinträchtigungen, mit denen bei einer innerörtlichen Bebau-
ung zu rechnen ist. Sie ist durch das Interesse daran, in zentralörtlicher Lage von Steinenbronn 
ein Ärztehaus anzusiedeln, gerechtfertigt. 
 
 
Luftzufuhr und Luftströmung 
Die im Plangebiet vorherrschende Windrichtung ist Südwest (ca. 30 %-Häufigkeit zwischen 
196°-255°).  

 
Abbildung 6: Synthetisch repräsentative Ausbreitungsklassenzeitreihen der LUBW für den Standort Steinenbronn, 

Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, Zugriff: 04.12.2023. 

Das Gebäude Tübinger Straße 18 befindet sich bei Südwest-Wind im Windschatten der weiter 
im Süden und Westen befindlichen Gebäude. Rund um das Gebäude Tübinger Straße 18 be-
stehen in der Bestandssituation Windgeschwindigkeiten von unter 1 Meter pro Sekunde (siehe 
Abbildung 7). Zwischen den Gebäuden Tübinger Straße 18 und 18/1 entsteht durch den 
schmalen Abstand zwischen den Gebäuden ein kleiner Bereich mit Geschwindigkeiten bis un-
ter 2 m/s wobei anzumerken ist, dass hier die bestehende Garage zwischen den Gebäuden 
keine Berücksichtigung findet. Bei Windsituationen aus Ost (unter 10 %-Häufigkeit) entsteht 
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aufgrund der topographischen Lage und der Bebauungssituation ein Ost-West ausgebreiteter 
Bereich mit Geschwindigkeiten unter 2 m/s. 

  

 
Situation bei SW-Wind Situation bei Ostwind 
Abbildung 7: Windsituation im Bestand; roter Punkt = Tübinger Straße 18 

 
Bei einer möglichen Bebauung nach dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan ändert sich die 
Situation bei SW-Winden nur unwesentlich. Durch das an das Gebäude Tübinger Straße 18 
herandrückende Gebäude entsteht zwar eine Luftansammlung zwischen den Gebäuden, die 
jedoch nicht zu erheblich höheren Windgeschwindigkeiten führt. Bei Ostwindlagen wird durch 
einen Neubau die durchgängige Ost-West-Verbindung der Luftströmungen unterbrochen. Dies 
bedeutet für das Gebäude Tübinger Straße 18 geringere Windgeschwindigkeiten auf der Nord-
seite. 

  

 
Situation bei SW-Wind Situation bei Ostwind 
Abbildung 8: Windsituation bei einer beispielhaften Bebauung nach dem BP „Gubser I“; roter Punkt = Tübinger 

Straße 18 

 
Bei der Betrachtung der Situation mit dem geplanten Ärztehaus ergeben sich die größte Verän-
derung im Dornröschenweg im nordwestlichen Bereich des geplanten Ärztehauses. Allerdings 
muss hierbei auch berücksichtigt werden, dass die bestehende Datenlage das Gebäude Dorn-
röschenweg Nr. 3 nicht enthält, was ebenfalls lenkende und kanalisierende Eigenschaften hin-
sichtlich der Windzirkulation aufweist. Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich für das 
Gebäude Tübinger Straße 18 keine signifikanten Änderungen der Luftzirkulation durch einen 
Neubau im Norden ergeben. 



 
 

 

Seite 9 von 15 

  

 
Situation bei SW-Wind Situation bei Ostwind 
Abbildung 9: Windsituation mit dem geplanten Ärztehaus; roter Punkt = Tübinger Straße 18 

 
 
 
Stuttgart, 21.12.2023 
 

 
i. A. Jérôme Amiguet, M. Eng. 
Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH 



 
 

 

Besonnungsdauer am 17. Januar 
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Wind im Bestand aus SW 

 



 
 

 

Wind im Bestand aus Ost 

 



 
 

 

Wind aus Südwest mit Vorhabenplanung Ärztehaus 

 



 
 

 

Wind aus Ost mit Vorhabenplanung Ärztehaus 

 


